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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Berufliche Vorsorge

In der Sommersession 2015 ging die parlamentarische Initiative Pelli (fdp, TI) zur
Stärkung der Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen in die erste Runde der
Differenzbereinigung. Es galt, Abweichungen auszuräumen, die durch die
Berücksichtigung bundesrätlicher Änderungsvorschläge bei der Beratung im Zweitrat
entstanden waren. Im Zentrum standen dabei die Bestimmungen einerseits zur
Transparenz und andererseits zur Beachtung der Grundsätze der Gleichbehandlung und
der Angemessenheit. Die Mehrheit der nationalrätlichen Kommission für soziale
Sicherheit und Gesundheit beantragte bezüglich der Transparenzbestimmung, an der
Version ihres Rates festzuhalten und kleine und mittlere Wohlfahrtsfonds mit
Ermessensleistungen vom Gebot der Transparenz zu befreien. Eine Minderheit Heim
(sp, SO) sprach sich für eine Zustimmung zum Beschluss des Ständerates und damit die
Beibehaltung des Transparenzgebots aus, wie es der Bundesrat empfahl. Die Mehrheit
argumentierte, für kleinere und mittlere Fonds seien die Rechnungslegungsvorschriften
gemäss OR vollkommen ausreichend, und weitergehende Vorschriften würden die
Administration in unverhältnismässiger Weise verteuern. Die Minderheit hielt entgegen,
der Ständerat habe eine Lockerung intensiv geprüft und deutlich verworfen. Die
Steuerbefreiung der Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen mache, wie bei
Stiftungen generell, eine transparente Bilanzierung erforderlich. Die Rechnungslegung
nach dem Standard Swiss GAAP FER sei zudem seit zehn Jahren Praxis und habe zu
keinen Problemen geführt. Der Rat folgte mit 123 zu 52 Stimmen der
Kommissionsmehrheit. Bei der Frage der Beachtung der Grundsätze der
Gleichbehandlung und der Angemessenheit präsentierte sich die Situation analog: Die
Mehrheit der SGK-NR plädierte für Festhalten an der ursprünglichen Version, eine
Minderheit Heim (sp, SO) für Zustimmung zur Version des Ständerates und damit für die
Erhaltung der Grundsätze auch für Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen. Die
Minderheit argumentierte, ein Verzicht auf die Verpflichtung zur Angemessenheit
könne zu Problemen bezüglich des Fatca-Abkommens mit den USA werden, da die
Wohlfahrtsfonds ohne das Angemessenheitskriterium als Vehikel zur
Steuerhinterziehung gedeutet werden könnten – wobei juristische Gutachten in der
Frage nicht zu einheitlichen Resultaten geführt hatten. Man wolle es darauf jedoch
nicht ankommen lassen, denn als Konsequenz drohe eine Unterstellung der
Wohlfahrtsfonds unter die Fatca-Meldepflicht, was mit einem grossen bürokratischen
Aufwand verbunden wäre. Die Kommissionsmehrheit wollte insbesondere den Kreis der
Begünstigten weniger eng definieren als dies der Bundesrat vorgeschlagen hatte, da
eine enge Definition zu Rechtsunsicherheit führen und damit in manchen Fällen
Auszahlungen verhindern könnte. Zwecks Kompatibilität mit dem Fatca-Abkommen
schlug die Kommission zudem eine neue Ziffer im Gesetz vor, wonach die Grundsätze
der Gleichbehandlung und Angemessenheit „sinngemäss" gelten. Der Rat folgte auch
hier seiner Kommission, mit 124 zu 56 Stimmen. Damit blieben die Differenzen zum
Ständerat erhalten. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.06.2015
FLAVIA CARONI

Die zweite Runde der Differenzbereinigung in Sachen der parlamentarischen Initiative
Pelli (fdp, TI) zur Stärkung der Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen fand in der
Herbstsession 2015 statt. Zuerst war erneut der Nationalrat am Zug. Mit 127 zu 57
Stimmen bei drei Enthaltungen hielt er gemäss dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und entgegen einer Kommissionsminderheit Heim (sp, SO) und
der Empfehlung des Bundesrates an seiner bisherigen Haltung fest. Die Argumentation
blieb, teils gar wortwörtlich, gleich wie in den vorherigen Beratungen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.09.2015
FLAVIA CARONI

Ein Postulat Heim (sp, SO) fragte, welche Auswirkung die Provisionen und Courtagen,
welche für die Vermittlung von Kundinnen und Kunden in der beruflichen Vorsorge
bezahlt werden, auf die Versicherten und die Arbeitgeber haben, in welchen Formen
und in welchem Ausmass das Phänomen auftrete und wie allenfalls die Aufsicht und
Regulierung verbessert werden könnte. Entsprechende Zahlungen sind untersagt,
scheinen aber üblich zu sein, so die Begründung. Dies führe letztlich zu
Renteneinbussen. Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats. Nachdem der

POSTULAT
DATUM: 16.06.2016
FLAVIA CARONI
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Vorstoss im September 2014 durch Nationalrat Stahl (svp, ZH) bekämpft und die
Behandlung verschoben worden war, gelangte er im Juni 2016 in den Nationalrat, wo er
jedoch ohne Debatte mit 127 zu 54 Stimmen abgelehnt wurde. 3

Im Februar 2018 beriet die SGK-NR die parlamentarische Initiative zur Streichung des
Mindestumwandlungssatzes und des Mindestzinssatzes aus dem BVG erneut, nun
hatten sich jedoch die Vorzeichen geändert: Inzwischen hatte das Volk die
Altersvorsorge 2020 abgelehnt und der Bundesrat hatte entschieden, zwei separate
Vorlagen zur AHV und der beruflichen Vorsorge auszuarbeiten. Da die Kommission
bezüglich Mindestumwandlungssatz und Mindestzinssatz von den Sozialpartnern keine
Reformvorschläge erwarte und es sich dabei um technische Variablen handle, sollten
diese aus dem BVG herausgelöst werden, erklärte die Kommission in einer
Medienmitteilung. Dagegen wehrte sich jedoch eine Minderheit Heim (sp, SO). 
In der Sommersession 2018 behandelte der Nationalrat die parlamentarische Initiative
zusammen mit einer Motion der SGK-NR. Thomas de Courten (svp, BL) argumentierte,
dass diese technischen Parameter mit politischen Beurteilungen nichts zu tun hätten
und es daher zukünftig den Pensionskassen überlassen werden solle, zu entscheiden,
wie sie die Mindestziele erreichen. Minderheitssprecherin Barbara Gysi (sp, SG) betonte
jedoch, dass es eben nicht um technische Daten, sondern um eine hochpolitische
Frage, nämlich um die Höhe der Renten der zweiten Säule, gehe. Trotz dieser Einwände
gab der Nationalrat der parlamentarischen Initiative mit 127 zu 59 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) Folge. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2018
ANJA HEIDELBERGER

1) AB NR, 2015, S. 779 ff.; NZZ, 3.6.15
2) AB NR, 2015, S. 1333 ff.
3) AB NR, 2016, S. 1178 f.
4) AB NR, 2018, S. 923 ff.; Kommissionsbericht SGK-NR vom 22.2.18
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